
Einfach ausfüllen und an ista senden 
Per E-Mail: Eichgesetz@ista.de 

oder Fax: 0561 50 658-699 
oder per Post 

ista Deutschland GmbH 
KundenCenter Eichgesetz 
Druseltalstraße 5-9 
34131 Kassel-Wilhelmshöhe 

Auftrag zur Durchführung der Anzeige gemäß § 32 Absatz 2 Nr. 1 und 2 
MessEG 

Hiermit beauftrage ich ista mit der Durchführung der Anzeige nach § 32 Absatz 2 MessEG.  
Der Auftrag bezieht sich auf Wasserzähler, Wärmezähler oder Kältezähler, die ab dem 01. Januar 2015
entweder neu installiert oder erneuert wurden und 

a) die ista Ihnen aufgrund eines Miet- oder Garantiewartungsvertrages überlassen hat und deren
Inbetriebnahme durch ista erfolgte
oder

b) die ista in ihren Datenbestand aufgenommen hat, weil für sie ein entsprechender Abrechnungsauf-
trag zwischen Ihnen und ista besteht.

Für jede der in Anlage 1 aufgeführten Liegenschaften erteile ich ista hiermit einen entsprechenden Einzel-
auftrag, für den die Leistungen dieses Auftrages und ergänzend die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
von ista gemäß Anlage 2 gelten.    

Der ista Leistungsumfang 

1. Durchführung der Anzeige
Die Durchführung der Anzeige durch ista erfolgt gemäß § 32 Absatz 2 Nr. 1 MessEG. ista informiert für Sie
die zuständige Behörde spätestens sechs Wochen nach Inbetriebnahme des ersten Messgerätes einer
Messgeräteart darüber, welche Messgeräteart(en) Sie als „Verwender“ im Sinne des MessEG einsetzen.
Zudem gibt ista im Rahmen dieser Meldung die Anschrift des Verwenders an.

2. Bereithalten und Versenden der relevanten Angaben an die Behörde
Für jedes von ista betreute oder an ista rechtzeitig gemeldete Messgerät werden die folgenden Angaben
gemäß § 32 Absatz 2 Nr. 2 MessEG bereitgehalten und den Behörden bei Abruf zur Verfügung gestellt:

• die Geräteart
• der Hersteller
• die Typenbezeichnung
• das Jahr der Kennzeichnung des Messgerätes
• die Anschrift desjenigen, der das Messgerät verwendet („Verwender“), d.h. des Gebäudeeigen-

tümers bzw. der Wohnungseigentümergemeinschaft



ista stellt Ihnen bei Beendigung eines Einzelauftrages die bis dahin von ista ermittelten und bereitgehalte-
nen Daten gemäß Ziffer 2) bezüglich der Messgeräte im vorgenannten Sinne auf Anfrage zur Verfügung.  

3. Information an Sie
Sobald ista die Eingangsbestätigung von der Behörde erhält, informiert ista Sie hierüber umgehend. Die
gemeldeten Daten sowie sämtliche relevante Dokumente sind im ista Webportal kostenlos einsehbar. Al-
ternativ informieren wir Sie auch gerne kostenpflichtig per Fax oder Post.

Ich wünsche die Benachrichtigung 
□ per Fax an die unten angegebene Faxnummer,

 oder    □ per E-Mail an die unten angegebene E-Mail-Adresse, 
    oder    □ per Post an meine unten angegebene Adresse. 
(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Leistungsgebühren
netto [€] brutto [€] 

 Gebühr für das Bereithalten der Daten je Messgerät   00,63  0,75
(Mindestgebühr Anzeigepflicht gem. § 32 MessEG je Liegenschaft 13,5050  16,07 

 Benachrichtigung per Telefax, E-Mail oder Post über die  8,90  10,59 
Eingangsbestätigung der Eichbehörde

Die Preise verstehen sich pro Kalenderjahr und sind bis zum 31.12.2016 fest; danach ändern sie sich 
im gleichen Umfang, wie die ista GmbH ihre allgemeine Preisliste ändert.  

Weiter mit Anlage 1 

)

tugcume
Durchstreichen

tugcume
Durchstreichen
0,63  |  0,75



Laufzeit des Auftrages 

Die Laufzeit der liegenschaftsbezogenen Aufträge beträgt ab Unterschriftsdatum zwei Jahre. Wird ein 
Auftrag nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Laufzeitende von einer Vertragspartei schriftlich gekün-
digt, verlängert er sich jeweils um ein weiteres Jahr.  

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Regelung bei Änderung der Rechtslage

Sofern eine höchstrichterliche Entscheidung oder gesetzliche Regelung dazu führt, dass 
Messdienstunternehmen– und damit auch ista – als „Verwender“ von Messgeräten im Sinne des § 32 
MessEG gelten, enden sämtliche vorstehenden Vereinbarungen zwischen Ihnen und ista mit Bezug auf § 
32 MessEG automatisch und ohne dass es einer Kündigung oder dergleichen bedarf, mit Rechtskraft 
einer solchen höchstrichterlichen Entscheidung bzw. mit Inkrafttreten der gesetzlichen Regelung. 
Unberührt hiervon bleiben indes solche (u. U. auch nachwirkenden) (Neben-)Pflichten, auf deren Erfüllung 
ista notwendigerweise angewiesen ist, um ihrer (dann) originären Pflicht gemäß § 32 Abs. 1 MessEG 
entsprechen zu können. Bisdahin erbrachte Zahlungen sind nicht zu erstatten.

Weiter mit Anlage 1 

_____________________________   _____________________________   ______________________________________________ 
Telefon                                             Fax      E-Mail   

_____________________________   _____________________________   ______________________________________________ 
PLZ/Ort                                            Straße/Nr.     Empfänger   

_____________________________   _____________________________   ______________________________________________ 
Ort                                                    Datum      Unterschrift   



Anlage 1 

Liegenschaftsangaben 
Gemäß § 32 Abs. 1 MessEG ist ista verpflichtet, der zuständigen Behörde die Anschrift des „Verwenders“ 
der Messgeräte mitzuteilen. Auch für Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) wird für die ordnungs-
gemäße Meldung die Anschrift des „Verwenders“ benötigt. Bitte tragen Sie hier die Daten ein. 

Lfd. 
Nummer 

Liegenschafts-Nr. „Verwender“  
Name bzw. Firma 

Anschrift des 
„Verwenders“ 
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PLZ Ort 
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1. Vertragsschluss und Mitwirkung 
Nachstehende Bedingungen gelten für sämtliche von uns zu erbringenden 
Lieferungen und Leistungen, sofern nicht etwas anderes zwischen Ihnen und 
uns vereinbart ist. Für unseren Rauchwarnmelderservice und für unsere Services 
gemäß Trinkwasserverordnung gelten gesonderte Bedingungen. 

Von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen 
unserer Kunden haben keine Gültigkeit. Für den Auftragsinhalt ist unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Diese gilt als verbindlich, wenn 
Sie nicht innerhalb von zehn Tagen widersprechen. Sie stellen Ihrerseits die 
ordnungsgemäße Vertragsdurchführung sicher. Dazu gehört, dass Sie uns alle 
erforderlichen Informationen und Daten vollständig und rechtzeitig zur Verfü- 
gung stellen, die wir benötigen, um unsere Leistungen erbringen zu können. 
Dies gilt auch im Falle von Änderungen dieser Informationen und Daten. 

2. Gefahrübergang 
Die Lieferung erfolgt ab Lager. Im Falle des Versandes geht die Gefahr mit dem
Absenden der Ware auf Sie über. 

3. Preise und Gebühren
Die derzeit gültigen Preise/Gebühren ergeben sich aus dem mit Ihnen geschlos- 
senen Vertrag und den ihm beigefügten Anlagen. Grundlage unserer künftigen 
Gebührenrechnung ist die dann gültige Preisliste. Preis-/Gebührenerhöhungen, 
die auf einer Veränderung der preisbildenden Faktoren beruhen (z. B. gestiegene 
Lohn- und Materialkosten, unbekannte oder noch nicht wirksame Kostenerhö- 
hungen durch Steuern, Abgaben, Umlagen etc.), behalten wir uns künftig vor. 
Preis-/Gebührenanpassungen, die wir auf Verlangen nachweisen, sind erstmals 
für Lieferungen und Leistungen mit einer Fälligkeit von vier Monaten nach Ver- 
tragsschluss möglich. 

4. Rechnungsstellung 
Die Miet- und Garantiewartungsgebühren werden jährlich im Voraus erhoben. 
Erstellen wir nicht auch die Abrechnung für Sie, berechnen wir zusätzlich eine 
jährliche Gebühr für die Stammdatenpflege. Wir sind berechtigt, eine Teilrech- 
nung für die zur Ermittlung geprüfter Verbrauchswerte notwendigen Arbeiten 
zu stellen. Diese Teilrechnung ist erst dann fällig, wenn die Ablesung durch uns 
erfolgt ist. Mit der Abrechnung bekommen Sie dann die Schlussrechnung, in der
alle Leistungen aufgeführt sind. Bereits geleistete Zahlungen aus der Teilrech- 
nung und anderen Zusatzservices werden dabei berücksichtigt. 

5. Zahlungsbedingungen 
Unsere Rechnungen sind zehn Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig, 
sofern nichts anderes vereinbart ist. Auch Ansprüche aus Teillieferungen oder
Teilleistungen können wir vollständig fällig stellen. Ihre Zahlungen verrechnen 
wir mit der ältesten offenen Forderung. Gegen unsere Forderungen können Sie 
nur aufrechnen, wenn Ihre Gegenforderung rechtskräftig festgestellt oder unbe- 
stritten ist. Die Abtretung von Forderungen ohne unsere vorherige Zustimmung 
ist ausgeschlossen. Sind Sie Kaufmann, steht Ihnen kein Zurückbehaltungsrecht, 
auch nicht das des § 369 HGB, zu. Sind Sie kein Kaufmann, steht Ihnen ein Zurück- 
behaltungsrecht zu, sofern dieses auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Mit 
Eintritt des Zahlungsverzuges – bei Kaufleuten mit Fälligkeit – ist der Rechnungs- 
betrag mit zehn Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. verzins- 
lich. Wir haben jedoch die Möglichkeit, einen nachweislich höheren Schaden 
geltend zu machen. Umgekehrt können Sie eine Herabsetzung des Zinses 
verlangen, wenn Sie nachweisen, dass uns ein Schaden in dieser Höhe nicht 
entstanden ist. 

6. Montage/Austausch von Geräten 
Soweit für die Montage oder den Austausch unserer Geräte ein Eingriff ins Rohr- 
leitungsnetz notwendig ist, müssen Sie diesen Eingriff auf Ihre Kosten bei einem 
Fachhandwerker beauftragen. Bei der Montage von Heizkostenverteilern ist es 
für eine einwandfreie und manipulationssichere Funktionsweise des Gerätes in 
der Regel notwendig, dessen Rückenseite mittels Schweißbolzen am Heizkörper 
zu befestigen. Sie erklären sich mit dieser Befestigungsart einverstanden und 
damit, dass wir bei einem Gerätewechsel bzw. bei Beendigung des Mietverhält- 
nisses diese Befestigungen und etwaige Lackschäden nicht entfernen. Die Montage- 
termine werden jedem Nutzer durch eine Benachrichtigungskarte mindestens 
acht Tage zuvor angekündigt. Für den Fall, dass die Leistung auch im zweiten 
Termin von uns nicht erbracht werden konnte, werden Sie durch ein Anschreiben 
informiert. Sie erteilen uns dann einen kostenpflichtigen Nachmontageauftrag. 
Wir behalten uns vor, Messgeräte gegebenenfalls auch unterjährig zu tauschen. 

7. Ablesung der Geräte, Nutzerwechsel
Den Ablesetermin teilen wir Ihnen mindestens zehn Tage vorher mit. Die einzel- 
nen Nutzer werden, soweit erforderlich, ebenfalls informiert. Ist eine Ablesung 

zu diesem Termin nicht möglich, wird innerhalb von zwei Wochen – nach vorher- 
gehender Ankündigung – ein zweiter Ableseversuch unternommen. Wird auch 
dieser Termin vom Nutzer nicht eingehalten, wird der Verbrauch in der betreffen- 
den Nutzeinheit von uns geschätzt, sofern nicht mit uns eine kostenpflichtige, 
individuelle Nachablesung vereinbart wird. Diese Nachablesung sollte jedoch 
spätestens zwei Wochen nach dem zweiten Ableseversuch erfolgen, bei Heizkosten- 
verteilern nach dem Verdunstungsprinzip sogar nach acht Tagen. Bei der Ablesung 
müssen die Geräte für unsere Ableser ohne Schwierigkeiten erreichbar und zugäng- 
lich sein. Eine Nutzerbestätigung der Ablesewerte durch Unterschrift erfolgt 
nicht. Die Durchführung einer Zwischenablesung innerhalb des Abrechnungs- 
zeitraums (z. B. wegen Nutzerwechsels) bedarf eines von Ihnen zu erteilenden 
kostenpflichtigen Zwischenableseauftrages. Bitte beachten Sie, dass Sie die 
Gebühren für Zwischenablesung und Nutzerwechsel Ihren Mietern nur dann 
weiterbelasten können, wenn Sie dies vereinbart haben. Sofern Sie uns nichts 
Gegenteiliges mitgeteilt haben, gehen wir davon aus, dass Sie eine solche Ver- 
einbarung mit Ihren Mietern getroffen haben. Dementsprechend werden diese 
Kosten dann in der Abrechnung den betreffenden Mietern belastet. 

8. Abrechnung, Ausweis gemäß § 35a EStG 
Sie erhalten eine Gesamtabrechnung der Liegenschaft und für jeden Nutzer
eine Einzelabrechnung. Bevor Sie die Einzelabrechnungen an die Nutzer weiter- 
geben, überprüfen Sie bitte die Abrechnung auf Unrichtigkeiten. Die Abrechnung 
und der Ausweis von haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen und Dienst- 
leistungen gemäß § 35a EStG in den Einzelabrechnungen erfolgt in Ihrem Auftrag 
und von uns ungeprüft ausschließlich nach Ihren Angaben. 

9. Gerätemiete, Garantiewartung 
Die gemieteten Geräte werden während der Mietzeit durch uns funktionsfähig 
gehalten; etwaige Mängel werden durch uns kostenlos behoben, soweit diese 
von uns zu vertreten sind. Nach Ablauf des Vertrages sind Sie verpflichtet, uns 
die Geräte zur Abholung zur Verfügung zu stellen. Holen wir die Geräte nicht ab, 
gilt dies nicht als stillschweigende Fortsetzung des Mietverhältnisses, welche 
ausdrücklich ausgeschlossen wird. Setzen Sie nach Beendigung des Mietverhält- 
nisses den Gebrauch der Geräte fort, nutzen Sie diese insbesondere zu Zwecken 
der Abrechnungserstellung, stehen uns die in § 546a BGB bezeichneten Ansprüche 
auf Entschädigung zu. 
Die Garantiewartung und die Gerätemiete umfassen die nachfolgenden Leis- 
tungen: 

 Überwachung der Eichgültigkeit und der technischen Gerätesicherheit
 Regelmäßiger Austausch der Geräte bei Ablauf der Eichgültigkeit bzw. nach

der üblichen technischen Nutzungsdauer, soweit dafür kein Eingriff in das 
Leitungssystem durch das Fachhandwerk erforderlich ist 

 Austausch defekter Geräte während der Vertragslaufzeit, deren Fehlerhaftig- 
keit wir zu vertreten haben 

10. Gewährleistung, Mängelhaftung 
Binnen einer Woche nach Lieferung von Sachen sowie der Erbringung von Werk- 
oder Dienstleistungen haben Sie alle bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung 
erkennbaren Mängel schriftlich bei uns zu rügen; diese Frist gilt nicht bei einem 
Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB). Andere Mängel haben Sie, falls Sie Kauf- 
mann sind, nach ihrer Entdeckung innerhalb der vorgenannten Frist schriftlich 
zu rügen. Bei nicht form- oder fristgemäßer Mängelrüge gilt die Lieferung oder 
sonstige Leistung insoweit als mangelfrei. Anderenfalls beheben wir den Mangel 
im Wege der Nacherfüllung nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels
oder Lieferung einer mangelfreien Sache oder durch Erbringung einer mangel- 
freien Leistung; bei Druck-, Schreib- und Rechenfehlern werden wir den Fehler be- 
richtigen. Sie sind dann zum Rücktritt oder zur Minderung (Herabsetzung der 
Vergütung) berechtigt, wenn wir die Nacherfüllung verweigern, diese fehlschlägt 
oder für Sie unzumutbar ist. Voraussetzung dafür ist jedoch – soweit ein Rücktritt 
nicht gesetzlich ausgeschlossen ist –, dass eine von Ihnen gesetzte angemessene 
Frist zur Nacherfüllung erfolglos abgelaufen ist, es sei denn, die Fristsetzung ist 
nach den gesetzlichen Bestimmungen entbehrlich. Im Verkehr zwischen Unter- 
nehmen beträgt die Verjährung von Ansprüchen wegen Mangels ein Jahr. 

11. Haftung
Im Falle einer vorvertraglichen, vertraglichen und außervertraglichen Pflicht- 
verletzung, auch bei einer mangelhaften Lieferung oder sonstigen Leistung 
und unerlaubten Handlung, haften wir nur im Falle des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit sowie im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung einer wesent- 
lichen Vertragspflicht (Vertragspflicht, deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszweckes gefährdet). Jedoch ist unsere Haftung – ausgenommen der Fall 
des Vorsatzes – auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen 
Schaden beschränkt. Außerhalb der Verletzung wesentlicher Pflichten ist – mit 
Ausnahme von Verzögerungsschäden – eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit 
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ausgeschlossen. Für Verzögerungsschäden haften wir zwar auch bei leichter 
Fahrlässigkeit, jedoch nur in Höhe von bis zu 5 % des mit uns vereinbarten Kauf- 
preises oder der Vergütung für die sonstige Leistung. Die Produkthaftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Gleiches gilt für die Haftung von 
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

12. Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns, falls Sie Kaufmann sind, das Eigentum an den von uns gelieferten 
Waren bis zur vollständigen Erfüllung aller Forderungen aus unserer Geschäfts- 
verbindung mit Ihnen vor. Sind Sie kein Kaufmann, behalten wir uns das Eigentum 
an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Sie 
dürfen – vorbehaltlich unseres Widerrufs, falls Sie in Zahlungsverzug geraten – 
über die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsge- 
mäßen Geschäftsverkehr verfügen. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereig- 
nung dürfen Sie nicht vornehmen. Sie treten hiermit im Voraus alle Forderungen 
aus dem Weiterverkauf, der Verarbeitung, dem Einbau oder der sonstigen Ver- 
wertung der von uns gelieferten Ware an uns zur Sicherung aller Forderungen 
aus unserer Geschäftsverbindung ab. Übersteigt der wirtschaftliche Wert der 
abgetretenen Forderungen unsere Ansprüche aus der Geschäftsverbindung um 
mehr als 20 %, so sind wir verpflichtet, auf Ihr Verlangen die darüber hinausge- 
henden Sicherheiten an Sie zurückzuübertragen bzw. aufzugeben. 

13. Vertragsdauer/Kündigung 
Die Festlaufzeit der mit Ihnen geschlossenen Verträge wird individuell vereinbart 
und ergibt sich aus der entsprechenden Anlage der Auftragsunterlagen. Jeder 
Vertrag kann zum Ende der vereinbarten Festlaufzeit bzw. zum Ablauf der nach- 
folgend beschriebenen Verlängerungszeiträume mit einer Frist von drei Monaten 
gekündigt werden. Das Kündigungsrecht des § 649 Satz 1 BGB ist ausgeschlossen. 
Sind Sie Kaufmann, verlängert sich der mit Ihnen geschlossene Vertrag nach 
Ablauf der Festlaufzeit jeweils erneut um den Zeitraum der Festlaufzeit. Sind 
Sie Verbraucher und hat der Vertrag eine Werk- oder Dienstleistung zum Inhalt 
(z. B. Abrechnungs- oder Verbrauchsdatenservice), verlängert er sich nach Ablauf 
der Festlaufzeit jeweils um ein weiteres Jahr. Sind Sie Verbraucher und hat der 
mit Ihnen geschlossene Vertrag eine Gerätemiete oder Garantiewartung zum 
Inhalt, verlängert sich der Vertrag nach Ablauf der Festlaufzeit jeweils erneut um 

den Zeitraum der Festlaufzeit, es sei denn, es handelt sich um einen Mietvertrag 
mit einer Festlaufzeit von zehn Jahren. In diesem Falle verlängert sich der Miet- 
vertrag um jeweils acht Jahre. Wird ein Abrechnungsvertrag zum Ende der Ab- 
rechnungsperiode ordentlich gekündigt, erstellen wir für Sie für diese Abrechnungs- 
periode noch die Abrechnung und erbringen die dazugehörigen Leistungen. Bei 
einer unberechtigten außerordentlichen Kündigung durch Sie sind wir berechtigt, 
unsere Leistungen einzustellen und die bis zum Ende der regulären Laufzeit ge- 
schuldete Vergütung sofort in Rechnung zu stellen. Dabei erfolgt zu Ihren Gunsten 
eine Abzinsung zu banküblichen Konditionen. Des Weiteren bringen wir – außer 
bei der Gerätemiete – die von uns ersparten Aufwendungen in Abzug. Wegen 
des hohen Fixkostenanteils bei unseren Kosten betragen die ersparten Aufwen- 
dungen im Regelfall nicht mehr als 10 % unserer Vergütung. Der Nachweis, dass 
unsere ersparten Aufwendungen höher oder niedriger sind, bleibt unberührt. 

14. Rücktritt, außerordentliche Kündigung 
Wir können den Vertrag ungeachtet sonstiger Rechte außerordentlich kündigen
bzw. vom Vertrag zurücktreten, wenn nach Vertragsschluss eine wesentliche Ver- 
schlechterung in Ihren wirtschaftlichen Verhältnissen eintritt, insbesondere wenn 
gegen Sie Pfändungen oder sonstige Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erfolgen, 
durch die unsere Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis gefährdet werden, oder 
wenn Sie eine eidesstattliche Versicherung gemäß § 807 ZPO abgeben, ein außer- 
gerichtliches Verfahren zur Schuldenregulierung  einleiten oder Restschuldbe- 
freiung beantragen. 

15. Datenschutz
Wir beachten sämtliche Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes hinsicht- 
lich Datenschutz und Datensicherheit. Wir gehen davon aus, dass auch Sie sich 
insoweit, insbesondere gegenüber Ihren Nutzern, datenschutzkonform verhalten. 
Die Bearbeitung von Teilprozessen erfolgt gegebenenfalls durch unsere auslän- 
dischen Konzerngesellschaften. Auch in diesen Fällen sind wir jedoch verpflichtet, 
die Standards des Bundesdatenschutzgesetzes einzuhalten. 

16. Gerichtsstand
Mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen wird Essen als Gerichtsstand vereinbart. 

Widerrufsbelehrung für Verbraucher 

Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen einen 
mit uns abgeschlossenen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Im Falle eines Kaufvertrags 
beginnt diese 14-tägige Frist ab dem Tag zu laufen, an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz ge- 
nommen haben bzw. hat. Im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie 
im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt 
geliefert werden, beginnt diese 14-tägige Frist ab dem Tag zu laufen, an dem 
Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte 
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Im Falle eines Vertrags über die 
Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken, beginnt die 
14-tägige Frist ab dem Tag zu laufen, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück 
in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die Firma ista Deutschland 
GmbH, ServiceCenter Kassel, Druseltalstr. 5-9, 34131 Kassel, Telefax: 0561 50658-299, 
E-Mail: Infoku@ista.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. 

Sie können das Muster-Widerrufsformular auf unserer Webseite www.ista.de/Ver- 
braucherinformation elektronisch ausfüllen und übermitteln, was jedoch nicht 
vorgeschrieben ist. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir 
Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines 
solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme 

der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück- 
zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, 
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung 
verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den 
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nach- 
dem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unter- 
richten, an die im Lieferschein angegebene Anschrift oder, sofern dieser nicht 
mehr vorliegt, an ista International GmbH, Schanzenhof 2, 45966 Gladbeck 
zurückzusenden oder zu übergeben. Der Sendung ist eine Kopie des Liefer- 
scheins beizufügen. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 
Frist von vierzehn Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen 
für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wert- 
verlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktions- 
weise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist be- 
ginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem 
Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Wider- 
rufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienst- 
leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht. 

Ihre ista Deutschland GmbH 

mailto:info@ista.de
http://www.ista.de/
mailto:Infoku@ista.de
http://www.ista.de/Ver-
http://www.ista.de/Ver-
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